
 

currily AG, Stuttgart 
 
 

Bezugsangebot an die Aktionäre  
 

der currily AG 
 

zum Bezug von bis zu 5.578 neuen Aktien 
 

Die ordentliche Hauptversammlung der currily AG, Stuttgart (die "Gesellschaft"), hat am 24. 
Februar 2023 den Vorstand der Gesellschaft (der "Vorstand") ermächtigt, das Grundkapital 
der Gesellschaft in der Zeit bis zum 22. Februar 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der 
Gesellschaft (der "Aufsichtsrat") um insgesamt bis zu EUR 50.000,00 durch ein- oder 
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (das "Genehmigte Kapital 2023"). Der Vorstand wurde ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Das Genehmigte 
Kapital 2023 wurde am 2. März 2023 in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart (das 
"Handelsregister") eingetragen und ist in § 7.3 der Satzung der Gesellschaft geregelt. Das 
Genehmigte Kapital 2023 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung, die am 18. August 2023 in 
das Handelsregister eingetragen wurde, noch EUR 44.000,00.  
 
Der Vorstand hat am 3. September 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 12. 
September 2025 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter erneuter teilweiser 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 um bis zu EUR 5.578,00 durch Ausgabe von bis 
zu 5.578 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen (die 
"Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres 
gewinnberechtigt, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss gefasst wurde. Die Neuen Aktien werden zu einem 
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Der Gesamtausgabebetrag 
beträgt mithin bis zu EUR 5.578,00. Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 355,00. Das 
konkrete Volumen der Kapitalerhöhung wird zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt.  
 
Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 
19:1 (19 (neunzehn) alte Aktien zu 1 (einer) Neuen Aktie). Zur Herstellung eines glatten 
Bezugsverhältnisses hat ein Aktionär auf seine Bezugsrechte aus 18 bestehenden Aktien 
verzichtet. 
 

Zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts werden die Aktionäre 
aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien in der Zeit vom 
 

 



 

1.​ Oktober 2025, bis zum 15. Oktober 2025 (jeweils einschließlich) 
 

gegenüber der Gesellschaft auszuüben („Bezugsfrist“).  
 
Das Bezugsrecht kann ausschließlich während der Bezugsfrist durch Ausfüllen und 
fristgerechte Übermittlung eines Zeichnungsscheins ausgeübt werden. Der Zeichnungsschein 
steht auf der Internetseite der Gesellschaft (https://currily.com/de/) unter dem Link 
https://portal.currily.com/datenraum/3cda5b89-de54-4f70-9412-56ad7576a7af/ zum Download 
zur Verfügung. Der Zeichnungsschein ist vom Aktionär eigenhändig zu unterzeichnen und in 
zweifacher Ausfertigung der Gesellschaft unter der Adresse: 
 

Currily AG 
Theodor-Heuss-Straße 6, 

70174 Stuttgart 
 
bis spätestens zum 15. Oktober 2025, 24:00 Uhr im Original zuzustellen. Maßgeblich ist der 
Eingang bei der Gesellschaft. Eine elektronische oder faxmäßige Übermittlung genügt nicht.  
 
Ferner sind 100 % des Bezugspreises der jeweils gezeichneten Aktien bis zum Ablauf der 
Bezugsfrist, d.h. bis zum Ablauf des 15. Oktober 2025 auf das nachfolgende Konto der 
Gesellschaft in bar einzuzahlen: 
 
Kontoinhaber:​ currily AG 
Name der Bank:​ Sparkasse Tauberfranken  
SWIFT / BIC:​ ​ DE24 6735 2565 0002 2844 04   
IBAN:​ ​ ​ SOLADES1TBB 
Verwendungszweck: Barkapitalerhöhung 2025 aus genehmigtem Kapital 2023  
 
Entscheidend für die Einhaltung der Bezugsfrist ist jeweils der Eingang des Zeichnungsscheins 
im Original bei der Gesellschaft sowie die fristgerechte Gutschrift des Gesamtbezugspreises 
der bezogenen Neuen Aktien auf dem vorgenannten Konto. Nicht fristgerecht oder nicht 
formgerecht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos. 
 
Als Bezugsrechtsnachweis gilt die Eintragung im Aktienregister der currily AG (Stand 30. 
September 2025, 24 Uhr). 
 
Die Ausübung der Bezugsrechte steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Durchführung 
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und unterliegt den weiteren Einschränkungen, die 
unten im Abschnitt "Wichtige Hinweise" beschrieben sind. 
 
Keine Mehrbezugsoption 
 

 

https://portal.currily.com/datenraum/3cda5b89-de54-4f70-9412-56ad7576a7af/


 

Eine Mehrbezugsoption wird nicht gewährt. 
 
Platzierung nicht gezeichneter Neuer Aktien (Restaktienplatzierung) 
 
Die Neuen Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet werden, werden vom 
Vorstand im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis, der dem Bezugspreis entspricht, 
ausgewählten Investoren angeboten. 
 
Kein Bezugsrechtshandel 
 
Ein Handel der Bezugsrechte wird von der Gesellschaft nicht organisiert und ist nicht 
vorgesehen. Die Bezugsrechte sind gleichwohl nach den gesetzlichen Bestimmungen 
übertragbar. 
 
Wichtige Hinweise 
 
Das Bezugsangebot wird gemäß Art. 1 Abs. 4 lt. b) VO (EU) 2017/1129 ohne Veröffentlichung 
eines Wertpapierprospekts durchgeführt.  Aktionären wird daher empfohlen, insbesondere das 
Informationsmemorandum der Gesellschaft vom 30. September 2025, das auf der Internetseite 
der Gesellschaft (https://currily.com/de/) unter dem Link 
https://portal.currily.com/datenraum/3cda5b89-de54-4f70-9412-56ad7576a7af/ abrufbar ist (das 
"Informationsmemorandum"), aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige 
Bezugsrechte auszuüben und Neue Aktien zu erwerben.  
 
Das Bezugsangebot steht unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der 
Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft. Die Zeichnung wird 
unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 27. Februar 2026, 
24:00, im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen ist.  
 
Verkaufsbeschränkungen 
 
Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte werden nur in Deutschland öffentlich angeboten. Die 
Neuen Aktien und die Bezugsrechte wurden nicht und werden nicht gemäß dem Securities 
Act oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Einzelstaats oder einer anderen 
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Die Neuen Aktien und die Bezugsrechte 
dürfen weder direkt noch indirekt in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, 
verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, außer aufgrund einer 
Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und des 
Wertpapierrechts des betreffenden Einzelstaats der Vereinigten Staaten und gemäß den 
sonstigen maßgeblichen Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten. 
 
Für die Annahme dieses Angebots außerhalb Deutschlands können Einschränkungen gelten. 

 

https://portal.currily.com/datenraum/3cda5b89-de54-4f70-9412-56ad7576a7af/


 

Personen, die beabsichtigen, dieses Angebot außerhalb Deutschlands anzunehmen, sind 
aufgefordert, sich über die außerhalb Deutschlands bestehenden Einschränkungen zu 
informieren und diese zu beachten. 
 
Stuttgart, im September 2025 

currily AG 
Der Vorstand 
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